
 
 

Beschlussvorlage 
 
Beratungsfolge Termin Status TOP 
Amtsausschuss 12.03.2024 öffentlich 6. 
        
        
 
Bestätigung der Wahl des stellv. Amtswehrführers der Freiwilligen Feuerwehren des 
Amtes Eiderkanal           
 
 
1. Darstellung des Sachverhaltes: 
 
Mit Schreiben vom 19.12.2023 teilte der stellv. Amtswehrführer der Freiwilligen Feuerwehren 
des Amtes Eiderkanal, Herr Sebastian Ahrens, mit, dass er seine Amtszeit aus familiären 
Gründen vorzeitig beendet. Er bittet mit Wirkung des Tages der Sitzung des Amtsausschus-
ses am 12.03.2024 um Entlassung aus dem Ehrenbeamtenverhältnis, damit in der Amts-
wehrführung keine Vakanz entsteht.  
 
Es ist beabsichtigt, in der Jahreshauptversammlung der Delegierten der Freiwilligen Feuer-
wehren des Amtes Eiderkanal am 23.02.2024 einen neuen stellv. Amtswehrführer zu wäh-
len.  
 
Gemäß § 12 Abs. 4 BrSchG bedarf die Wahl des stellv. Amtswehrführers der Zustimmung 
des Amtsausschusses.  
 
In der Sitzung des Amtsausschusses am 12.03.2024 wird über das Ergebnis der Wahl in der 
Jahreshauptversammlung der Delegierten der Freiwilligen Feuerwehren des Amtes Eiderka-
nal am 23.02.2024 berichtet.  
 
 
2. Finanzielle Auswirkungen: 
 
Gemäß Entschädigungsverordnung erhält der stellv. Amtswehrführer eine jährliche Auf-
wandsentschädigung in Höhe von 2.403,00 EUR sowie eine jährliche Reinigungspauschale 
in Höhe von 225,00 EUR. Der Betrag steht um Haushalt unter Produktsachkonto 
10/12600.5421000 „Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten“ zur Verfügung.  
 
 
3. Beschlussvorschlag: 
 
Es wird beschlossen, der Wahl des Herrn      als stellv. Amtswehrführer 
mit Wirkung vom 12.03.2024 für die Dauer von sechs Jahren, bis zum 11.03.2030, zuzu-
stimmen.  
 
 
 
Im Auftrage  
  
gez.   
Anja Theis  
  
 

Amt Eiderkanal 
Fachbereich 1 - Finanzbuchhaltung und Vollstre-

ckung 
 

 

Osterrönfeld, 13.02.2024
Az.: 020.23 - ATh/MTe

Id.-Nr.: 262375
Vorlagen-Nr.: AA10-1/2024


